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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI. 5905/24-1-1976 

.' XIV. Gesetzgebungsperi;de 
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ANFRAGEBEANT\vORTUNG 

. betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Glaser und Genossen, Nr. 1)69/J-NR/1976 
vorn 1976 06 30: ttErrichtung eines Bahn­
schrankens auf der Tauernbahn j.m Bereich 
von Dorfgastein - Luegau". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, "de folgt zu beantworten: 

An der gegenständlichen KreuztL'1g haben sich bedauerlicher1<leise 

in den letzten 10 Jahren 2 Unf~lle ereignet, die Menschenleben 

forderten. In bei den F~llen lag allerdings eine Nichtbeachtung 

der Verkehrsvorschriften seitens der StraßenbenHtzervor. Die 
öBB haben diese Unf~nlezuT'1. Anlaß genommen, UM erf'lte Maßnahmen 

zur Hebung der Sicherheitsverhl:l.ltnisse in diesem Bereich, ins-

besondere auch für Fußg~nger zu treffen. So wurde etwa ein 
bestehender Durchlafl. im Bahndamm bei km 16,539 fl'lr die FuPgeher 

zur Verfilgung gestellt. 

Die in Rede stehende Eisenbahnkreuzung im IIJ"l 16,519 der Bahn­
strecke Schwarzach/St. Veit - Spittal/r1illsttlttersee ist gem'':ß 

§ 4 der Eisenbahnkreuzungsverordnung 1961, BGBl.Nr. 2, durch 
Andreaskreuze und Gei'!~hrleis t ung des erfarderlichen Sichtraumes 
gesichert. Zus~tzlich zu den Andreaskreuzen sind die Zeichen 

ttHalt vor Kreuzung" angebracht. Die Sicherung dieser Eisenbahn­
kreuzung lrlUrde am 2. Februar 1973 durch das Amt der Salzburger 

Landesregierung CSrtlich geprUft und dabei festgestellt, daP:, auf 

Grund der· gegebenen Verhältnisse und der Verkehrserfordernisse 
eine Änderung der Sicherung nicht notwendig erscheint~ 

587/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Die Gemeinde Dorfgastein hat ';edoch R.m ?5. März 1975 beim Bundes­

minister ftir Verkehr einen Antrag auf neuerliche UbernrUfung 

der Sicherung dieser Eisenbahnkreuzung seF;tellt sowie den Herrn 

Landeshauptmann von Salz burg mit dieser Frage befa?Jt. 

Im Verlauf' der folgenden Verhandlungen gab die Gemeinde Dorf­

gastein der Errichtung einer Straßenbrücke ilberden Bahnkörper 

den Vorzug. Von Seiten der öBB \<TPre demgegenilber dle Errichtung 

der ursprünglich projektierten Schrankenanlage bevorzugt worden, 

da diese im Zusammenhang mit dem z\';eiglei sigen Ausbau der Tauern­

bahn h~tte errichtet \..;erden können. 

Am 21. Juli 1976 fand nun schließlich in Hofgastein eine weitere 

Verhandlung zwischen Vertretern der Bundesstraßenverv-raltung, des 

Amtes der Salzburger Landesregierung, der Gemeinden Hofgastein 

und Dorfgastein sowie der österreichischen Bundesbahnen statt, 

bei der nunmehr eine verbindliche Übereinkunft Ober die Errichtung 

eines ÜberführungsbauvJerkes erzielt \'l\.trde. Frl'ihestens 1978 kann 

mi t der Fertigfitellung dieses Pro5 ektes gerechnet 1tTerdell. 

Lanc) 
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